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Satzung der Universität Ulm 

für die Vergabe von Deutschlandstipendien 

 

vom 14.07.2016 

 

Zur Regelung der Vergabe von Stipendien nach dem Stipendienprogramm-Gesetz vom 21. Juli 2010 
hat der Senat der Universität Ulm auf Grund von § 8 Abs. 5 und § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 des Landes-
hochschulgesetzes (LHG) am 13.07.016 die nachfolgende Satzung beschlossen: 

Nach Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes sind Frauen und Männer gleichberechtigt; alle Personen und 
Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten für Frauen und Männer in gleicher Weise. 
 

 

§ 1  Zweck des Stipendiums 

Zweck des Stipendiums ist die Förderung begabter Studierender, die hervorragende Leistun-
gen in Studium oder Beruf erwarten lassen oder bereits erbracht haben. 

 

§ 2  Förderfähigkeit 

(1) Gefördert werden kann, wer zum Beginn des Bewilligungszeitraums in einem Bachelor- 
oder Masterstudiengang oder in einem Studiengang, der teilweise oder vollständig mit 
einer staatlichen Prüfung abschließt, an der Universität Ulm immatrikuliert ist. 

(2) Studierende in anderen Studiengängen (z.B. Weiterbildungsstudiengänge), Studierende, 
die an einer anderen Universität hauptsächlich immatrikuliert sind, sowie Gasthörer kön-
nen im Rahmen dieser Satzung nicht gefördert werden. 

(3) Ein Stipendium wird nicht vergeben, wenn der Studierende eine andere, vom Bund oder 
Land finanzierte begabungs- oder leistungsabhängige materielle Förderung durch ein Be-
gabtenförderungswerk, den DAAD, oder die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bil-
dung erhält, deren durchschnittliche Höhe bezogen auf das Semester 30 Euro pro Monat 
übersteigt. 

 

§ 3  Umfang der Förderung 

(1) Die Höhe des Stipendiums beträgt 300 € pro Monat und wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss 
ausgezahlt. 

(2) Die Vergabe des Stipendiums erfolgt einkommensunabhängig. 

(3) Die Förderungshöchstdauer richtet sich nach der Regelstudienzeit im jeweiligen Studiengang 
und kann nur in begründeten Fällen über die Regelstudienzeit hinaus verlängert werden.  

(4) Das Stipendium darf weder von einer Gegenleistung für den privaten Mittelgeber noch von ei-
ner Arbeitnehmertätigkeit oder einer Absichtserklärung hinsichtlich einer späteren Arbeitneh-
mertätigkeit abhängig gemacht werden. 

 

§ 4  Bewerbungsverfahren 

(1)  Das Präsidium schreibt durch Bekanntgabe an allgemein zugänglicher Stelle in geeigneter 
Form die Stipendien jeweils zum Wintersemester hochschulöffentlich aus. Eine weitere Aus-
schreibung und Vergaberunde kann zum Sommersemester erfolgen. 

 



(2)  In der Ausschreibung wird bekannt gemacht 

1. die voraussichtliche Zahl der Stipendien,  

2. ob und welche Stipendien für bestimmte Fachrichtungen oder Studiengänge vorgese-
hen sind,  

3. der regelmäßige Bewilligungszeitraum, 

4. welche Bewerbungsunterlagen (Abs. 3 und 4) einzureichen sind, 

5. die Form der Bewerbung und die Stelle, bei der sie einzureichen ist, 

6. der Tag, bis zu dem die Bewerbung einzureichen ist, 

7. dass nicht frist- und formgerecht eingereichte Bewerbungen im Auswahlverfahren keine 
Berücksichtigung finden (Ausschlussfrist). 

(3)   Die Bewerbung ist für den Studiengang möglich, in dem die Einschreibung erfolgt oder be-
antragt ist. Die Bewerbung ist schriftlich an die in der Ausschreibung angegebene Adresse zu 
richten. Die zwingende Verwendung eines Antragsformulars und / oder die elektronische An-
tragstellung kann in der Ausschreibung vorgeschrieben werden. 

(4)  Mit dem Antrag auf ein Stipendium sind folgende Bewerbungsunterlagen einzureichen:  

1. ein tabellarischer Lebenslauf, 

2. erforderliche Zeugnisse und Nachweise für Prüfungsleitungen; im Falle einer elektroni-
schen Bewerbung werden die Informationen über Prüfungsleistungen soweit möglich direkt 
aus den elektronischen Studierendenverwaltungssystemen der Universität Ulm entnom-
men.  

3. Nachweise über besondere Erfolge, Auszeichnungen und Preise, eine vorangegangene 
Berufstätigkeit und Praktika, besonderes außerschulisches oder außerfachliches Engage-
ment oder besondere persönliche oder familiäre Umstände. 

Falls die Bewerbungsunterlagen nicht in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sind, ist 
eine amtlich beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen. 

(5) Der Bewerber muss für einen ordnungsgemäßen und vollständigen Antrag folgende perso-
nenbezogene Daten einreichen: 

- Familienname, Vorname 
- Matrikelnummer 
- Geschlecht 
- Staatsangehörigkeit 
- Anschrift 
- Telefonnummer 
- E-Mail 
- Studienfach, angestrebter Abschluss 
- Fakultät 
- Hochschulsemesterzahl 
- Fachsemesterzahl 
- Art und Ergebnis der in § 6 Abs. 1 genannten Prüfung bzw. HZB 

sowie die in den Nachweisen nach Abs. 4 enthaltenen personenbezogenen Daten.  

Die Daten werden zum Zwecke der Bearbeitung der Deutschlandstipendien sowie zur Erfül-
lung der Vorgaben nach § 13 Stipendienprogramm-Gesetz verarbeitet. 

(6) Im Falle einer elektronischen Antragseinreichung muss der Bewerber seine Matrikelnummer 
angeben. Durch diese werden die weiteren zwingend erforderlichen personenbezogenen Da-
ten aus den führenden Systemen entnommen.   

(7)  Mit der Antragstellung bestätigt der Antragsteller durch seine Unterschrift zugleich, dass er 
keine weitere Förderung im Sinne des § 2 Abs. 3 erhält. 

 

 

  



§ 5  Vergabeverfahren 

(1) Aus den form- und fristgerecht eingereichten Bewerbungen wählt die Vergabekommission 
(Deutschlandstipendien) nach den Auswahlkriterien (§ 6) und unter Berücksichtigung einer 
möglichen Zweckbindung die Bewerbungen aus, die in die Förderung aufgenommen werden 
können und weitere Bewerbungen, die in einer von ihm festgelegten Reihung nachrücken, 
wenn in die Auswahl aufgenommene Bewerbungen nachträglich zurückgezogen oder aus 
sonstigen Gründen nicht bewilligt werden können.  

(2)  Der Vergabekommission (Deutschlandstipendien) gehören an  

1. der Vizepräsident für Lehre oder eine von ihm beauftragte Person als Vorsitzender, 

2. die Dekane oder ein jeweils von diesen beauftragter Hochschullehrer, 

3. die Gleichstellungsbeauftragte. 

4. zwei vom Senat auf Vorschlag der Studierendenvertreter für die Dauer von zwei Jahren 
benannte Studierende, 

und 

Für jedes Wahlmitglied wird ein Stellvertreter gewählt; Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein 
Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied vorzeitig aus, so wird für den Rest der Amtszeit ein 
neues Mitglied oder ein neues stellvertretendes Mitglied gewählt. 

(3)   Die Vergabekommission (Deutschlandstipendien) ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende 
und mindestens drei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden 
mit den Stimmen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 

 

§ 6 Auswahlkriterien 

(1) Auswahlkriterien sind 

1. für Studienanfänger die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung  

2. für bereits immatrikulierte Studierende die bisher erbrachten Studienleistungen:  

a) in Bachelor-Studiengängen die Prüfung gemäß § 6 Abs. 6 der Allgemeinen 
Bestimmungen zu Studien- und Prüfungsordnungen für das Bachelor- und Mas-
terstudium an der Universität Ulm (Rahmenordnung) vom 11.03.2015,  

b) in Lehramtsstudiengängen (Bachelor) die Prüfung gemäß § 6 Abs. 6 der Stu-
dien- und Prüfungsordnung der Universität Ulm für den Bachelorstudiengang 
„Lehramt an Gymnasien“ vom 24.08.2015,  

c) in der Humanmedizin die Ergebnisse des Physikums,  

d) in der Zahnmedizin die Ergebnisse der zahnärztlichen Vorprüfung und bei Lehr-
amtsstudiengängen (Staatsexamen) die Ergebnisse der Zwischenprüfung,  

3. für Studierende eines Master-Studiengangs die Abschlussnote des vorausgegangenen 
Studiums.  

(2) Bei der Gesamtbetrachtung des Potentials des Bewerbers sollen außerdem insbesondere be-
rücksichtigt werden  

1. besondere Erfolge, Auszeichnungen und Preise, eine vorangegangene Berufstätigkeit 
und Praktika,  

2. besonderes außerschulisches oder außerfachliches Engagement wie eine ehrenamtli-
che Tätigkeit, gesellschaftliches, soziales, hochschulpolitisches oder politisches Enga-
gement oder die Mitwirkung in Religionsgesellschaften, Verbänden oder Vereinen,  

3. besondere persönliche oder familiäre Umstände wie Krankheiten und Behinderungen, 
die Betreuung eigener Kinder, insbesondere als alleinerziehendes Elternteil, oder pfle-
gebedürftiger naher Angehöriger, die Mitarbeit im familiären Betrieb, studienbegleitende 
Erwerbstätigkeiten, familiäre Herkunft oder ein Migrationshintergrund.  

 

 



§ 7  Bewilligung 

(1) Das Präsidium bewilligt die Stipendien auf der Grundlage der Auswahlentscheidung der 
Vergabekommission (Deutschlandstipendien).  

(2) Die Bewilligung erfolgt für jeweils ein Jahr, längstens jedoch bis zum Erreichen der Förde-
rungshöchstdauer, § 3 Abs. 3.  

(3) Die Bewilligung eines Stipendiums umfasst die Entscheidung über den Bewilligungszeitraum, 
die Höhe des Stipendiums und den Namen des Fördergebers sowie die Förderungsdauer.  

(4) Die Bewilligung erfolgt schriftlich und unter dem Vorbehalt, dass für den Bewilligungszeitraum 
private und öffentliche Stipendienmittel zur Verfügung stehen.  

(5) Die Auszahlung des Stipendiums setzt voraus, dass der Stipendiat an der Universität Ulm im-
matrikuliert ist. Wechselt der Stipendiat während des Bewilligungszeitraums die Hochschule, 
wird das Stipendium entsprechend der bisherigen Bewilligung ein Semester lang fortgezahlt. 
Maßgeblich ist die Semesterdauer an der Universität Ulm.  

(6) Das Stipendium wird auch während der vorlesungsfreien Zeit und, abweichend von Absatz 5, 
während eines fachrichtungsbezogenen Auslandsaufenthalts gezahlt.  

 

§ 8  Verlängerung der Förderungshöchstdauer; Beurlaubung 

(1)  Verlängert sich die Studiendauer aus schwerwiegenden Gründen, wie zum Beispiel einer Be-
hinderung, einer Schwangerschaft, der Pflege und Erziehung eines Kindes oder eines fach-
richtungsbezogenen Auslandsaufenthalts, so kann die Förderungshöchstdauer auf schriftli-
chen Antrag verlängert werden. Die Gründe für die Verlängerung sind in dem Antrag zu nen-
nen. 

(2)  Während der Zeit einer Beurlaubung vom Studium wird das Stipendium nicht gezahlt. Bei Wie-
deraufnahme des Studiums im Anschluss an die Beurlaubung wird der Bewilligungszeitraum 
des Stipendiums auf Anzeige des Stipendiaten oder der Stipendiatin angepasst. Die Zeit der 
Beurlaubung wird auf die Förderungsdauer nicht angerechnet.  

 

§ 9  Beendigung 

(1) Das Stipendium endet mit Ablauf des Monats, in dem der Stipendiat oder die Stipendiatin  

1. die letzte Prüfungsleistung erbracht hat,  

2. das Studium abgebrochen hat,  

3. die Fachrichtung gewechselt hat oder  

4. exmatrikuliert wird.  

(2) Wechselt der Stipendiat oder die Stipendiatin während des Bewilligungszeitraums die Hoch-
schule, endet das Stipendium mit Ablauf des Semesters, für welches das Stipendium nach § 7 
Absatz 6 fortgezahlt wird.  

 

§ 10  Widerruf 

(1) Die Bewilligung des Stipendiums wird mit mindestens sechswöchiger Frist zum Ende eines 
Kalendermonats widerrufen werden, wenn der Stipendiat oder die Stipendiatin der Pflicht nach 
§ 11 Absatz 2 und 3 nicht nachgekommen ist oder entgegen § 2 Absatz 3 eine weitere Förde-
rung erhält oder die Hochschule bei der Prüfung feststellt, dass die Eignungs- und Leistungs-
voraussetzungen für das Stipendium nicht mehr fortbestehen.  

(2) Ein fristloser oder rückwirkender Widerruf der Bewilligung ist insbesondere im Fall der Doppel-
förderung möglich, ferner in den Fällen, in denen die Bewilligung auf unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben des Stipendiaten beruht. Der Rückzahlungsanspruch besteht unabhängig 
davon, ob der Förderungsbetrag bereits ganz oder teilweise verwendet oder verbraucht 
wurde. 

 



§ 11  Mitwirkungspflichten 

(1)  Die Bewerber haben die für das Auswahlverfahren notwendigen Mitwirkungspflichten zu erfül-
len, insbesondere die zur Prüfung der Eignungs- und Leistungsvoraussetzungen erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und Nachweise zu erbringen.  

(2)  Die Stipendiaten haben alle Änderungen in den Verhältnissen, die für die Bewilligung des Sti-
pendiums erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen.  

(3)  Die Stipendiaten haben der Hochschule die zur Erfüllung ihrer Auskunftspflicht gemäß § 13 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1, Abs. 4 des Stipendienprogramm-Gesetzes erforderlichen Daten zur Verfü-
gung zu stellen.  

 

§ 12  Veranstaltungsprogramm 

Die Universität Ulm fördert den Kontakt der Stipendiaten mit den privaten Mittelgebern in 
geeigneter Weise, insbesondere durch besondere gemeinsame Veranstaltungen. 
Die Stipendiatin oder der Stipendiat ist zur Nutzung von Angeboten zur Pflege des Kon-
takts mit privaten Mittelgebern nicht verpflichtet. Auch bei der Gestaltung des Ver-
anstaltungsprogramms ist sicher zu stellen, dass das Stipendium nicht von einer 
Gegenleistung abhängig gemacht wird (§ 3 Abs. 3). 

 

§ 13  Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Ulm in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Ulm über die Vergabe 
von Deutschlandstipendien vom 30.07.2013 außer Kraft. 

(2) Für Stipendiaten oder Stipendiaten, denen aufgrund der Satzung über die Vergabe von 
Deutschlandstipendien vom 30.07.2016 in einem Bewilligungsbescheid die Verlängerung ihres 
Stipendiums in Aussicht gestellt wurde, gelten die die Regelungen über die Verlängerung der 
damals geltenden Vergabesatzung und die Bedingungen des Bewilligungsbescheids. 

 
 

 

Ulm, den 14.07.2016 

gez. 

(Prof. Dr.-Ing. M. Weber) 

- Präsident - 

 


